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Vorwort

Mit diesem Sammelband legen wir für das Institut für Weltanschauungs-
recht (ifw) den Band 1 der „Schriften zum Weltanschauungsrecht“ vor. Er
befasst sich mit ausgewählten Grundsatzfragen und aktuellen Entwicklun-
gen in diesem – vielleicht im ersten Moment etwas ungewöhnlich klingen-
den – Rechtsgebiet des Weltanschauungsrechts.

Mit der Heraus- und Alleinstellung dieses Fachbegriffs im Titel soll die-
ser Band wie auch die gesamte Schriftenreihe dazu beitragen, dass die in-
haltliche Verengung aufgebrochen wird, die durch die bisher gebräuchli-
chen Begriffe „Staatskirchenrecht“, „Religionsrecht“ oder „Religionsverfas-
sungsrecht“ entstanden ist. Denn letztere benennen die nichtreligiösen
Sinnsysteme trotz ihrer Bedeutung in der heutigen Zeit nicht – oder nur
in der Negation beispielsweise als „negative Religionsfreiheit“ – und räu-
men den religiösen Weltanschauungen bereits auf der terminologischen,
rechtspolitischen und rechtsanalytischen Ebene eine Sonderstellung im
Rechtssystem ein.

Unter Weltanschauungsrecht verstehen wir die Gesamtheit aller staatli-
chen Normen, Einrichtungen und Maßnahmen, die das Recht auf Weltan-
schauungsfreiheit betreffen. Religionsfreiheit ist ein Unterbegriff der Welt-
anschauungsfreiheit. Gewissermaßen als Spiegelbild zu all den Normen
und Forderungen, welche die weltanschauliche Neutralität des Staates an-
greifen, erstreckt sich das Weltanschauungsrecht im weiteren Sinne auf alle
einschlägigen Rechtsbereiche und auf durchaus heterogene Materien, wie
sie dieser Band zum Öffentlichen Recht, Steuerrecht, Arbeitsrecht und
Strafrecht behandelt.

Ganz in der Ausrichtung des ifw versammelt der Band ungeachtet der
unterschiedlichen religiösen oder nichtreligiösen Vorverständnisse und in
politisch unabhängiger und überparteilicher Weise die Perspektiven einer
vielfältigen Autorenschaft. Alle Beiträge eint, dass deren Autorinnen und
Autoren für rational begründete, evidenzbasierte, gerechte und weltan-
schaulich neutrale Rechtsnormen eintreten.

Dieser Band enthält im Wesentlichen Originalbeiträge, jedoch auch In-
halte aus Publikationen nicht-juristischer Provenienz sowie Gutachten und
Stellungnahmen, die beim Bundestag, Ministerien und Gerichten vorge-
legt wurden und bei denen es uns angesichts ihrer Themen angeraten
scheint, sie auf längere Sicht einer breiteren juristischen Fachöffentlichkeit
zugänglich zu machen. Nach reiflicher Diskussion im ifw-Beirat präsentie-

5

https://www.nomos-shop.de/41938



ren wir bewusst auch Thesen und Argumente, die in diesem Band in
einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Genannt seien hier die bei-
den Beiträge zu der Frage der Kopftuchverbote an Schulen. Sie sind als
Diskussionsimpulse gedacht.

In der Schriftenreihe werden zukünftig weitere Sammelbände oder Mo-
nographien erscheinen. Unser Herausgeberkollegium entwickelt die
Schriftenreihe in Orientierung am Leitbild (https://weltanschauungsrecht.
de/leitbild) und an den Schwerpunkten (https://weltanschauungsrecht.de/s
chwerpunkte) des Instituts für Weltanschauungsrecht (ifw).

Dem Vorstand der Giordano-Bruno-Stiftung (gbs), Herbert Steffen und
Michael Schmidt-Salomon, danken wir herzlich für die Unterstützung bei
der Herstellung dieses Bandes.

Oberwesel, April 2019
 
Die Herausgeber
Jacqueline Neumann, Gerhard Czermak, Reinhard Merkel, Holm Putzke

Vorwort
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Staatliches Kirchensteuerrecht an die Rechtswirklichkeit
anpassen

Jacqueline Neumann / Carsten Frerk

Einleitung

Der Kirchensteuereinzug durch den Staat1 widerspricht im Grundsatz dem
Verfassungsauftrag zur Trennung von Staat und Religion. Daher tritt das
Institut für Weltanschauungsrecht (ifw) für eine Abschaffung des staatli-
chen Kirchensteuereinzugs ein. Zusätzlich zur Missachtung des Verfas-
sungsauftrages verstößt das geltende Kirchensteuerrecht aber auch noch
gegen andere Gebote des demokratischen Rechtsstaats. Anhand einer aktu-
ellen Auswertung empirischer Daten der Forschungsgruppe Weltanschau-
ungen in Deutschland (fowid) zum Verhältnis der Anzahl der Taufen zur
Anzahl der Firmungen2 sowie der Anzahl der Taufen zur Anzahl der Kon-
firmationen3 lässt sich nachweisen, dass  die staatlichen Vorgaben zur Fest-
legung der Kirchensteuerpflicht veraltet sind und an der heutigen Rechts-
wirklichkeit vorbeigehen.4 Es besteht Handlungsbedarf: nicht gegen die
Kirchen und ihre Mitgliederorganisation, sondern für die Einhaltung der
Rechtsordnung durch den Staat im Rahmen der religiös-weltanschauli-
chen Gleichberechtigung.5 Im Ergebnis lassen sich vier Reformoptionen
skizzieren.

I.

1 Siehe allgemein zur Kirchensteuer Czermak/Hilgendorf, Religions- und Weltan-
schauungsrecht, 2. A. 2018, S. 143–151; Czermak, Religion und Weltanschauung in
Gesellschaft und Recht – Ein Lexikon für Praxis und Wissenschaft, https://weltansc
hauungsrecht.de/kirchensteuer; Birk/Ehlers, Aktuelle Rechtsfragen der Kirchensteu-
er, 2012; Frerk, Violettbuch Kirchenfinanzen, 2010; Hammer, Rechtsfragen der Kir-
chensteuer, 2002; Czermak KJ 2006, 418–429; Weber NVwZ 2002, 1443–1455 sowie
den Beitrag von Haupt, Kirchensteuer und Historische Staatsleistungen im Kon-
flikt mit dem Grundgesetz, in diesem Band.

2 https://fowid.de/meldung/wer-ist-kirchenmitglied.
3 https://fowid.de/meldung/ekd-taufe-und-konfirmation.
4 Alle Links in diesem Aufsatz wurden am 1.3.2019 überprüft.
5 Ebenso die Quintessenz von Czermak DÖV 2004, 116 bezogen auf die Umsetzung

des Verfassungsauftrages zur Ablösung der Staatsleistungen.
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Grundlegender Wandel der Rechtswirklichkeit

Aus der im Herbst 2017 von der Forschungsgruppe Weltanschauungen in
Deutschland (fowid) vorgelegten Datenauswertung zur Anzahl der Taufen,
Erstkommunionen und Firmungen in Deutschland geht hervor, dass vor
Jahrzehnten noch fast alle der getauften Kinder an der Firmung teilnah-
men. Heutzutage gehen jedoch beispielsweise im Erzbistum Köln nur
rund 50 Prozent der Kinder, die im Säuglings- oder Kleinkindalter einem
Taufvorgang unterzogen wurden, auch zur Firmung.

Die Zahlen für das Erzbistum Köln sind zwar einerseits doppelt so hoch
wie im gesamten Bundesgebiet (26 Prozent der katholischen Täuflinge ge-
hen nicht zur Firmung), folgen aber andererseits dem generellen Trend6,
dass die Anteile der Nicht-Firmungen über die Jahre ansteigen.

II.

6 https://fowid.de/meldung/wer-ist-kirchenmitglied.

Jacqueline Neumann / Carsten Frerk
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Ein ähnliches Bild zeichnet sich hinsichtlich des Verhältnisses der Anzahl
der Taufen zur Anzahl der Konfirmationen ab, welche fowid im Februar
2019 ausgewertet hat. Die Datenanalyse zeigt, dass im Zeitraum von 1997
bis 2002 der Anteil der Nicht-Konfirmierten von 12,5 auf 19,3 Prozent an-
stieg.

Am Rande sei erwähnt, dass sich eine vergleichbare Entwicklung auch im
Nachbarland Österreich belegen lässt. Die fowid-Analyse „Österreich: Kir-
chenstatistik, Katholische Kirche, 1991-2018“7 vom Februar 2019 verdeut-
licht, dass zwar die Zahl der Täuflinge eines Jahrgangs ziemlich genau
auch der Zahl der Erstkommunionen acht / neun Jahr später entspricht.
Hingegen gibt es bei den Zahlen der Firmungen eine durchschnittliche
Differenz von -13,6 Prozent, mit einer Spannweite von 11,2 bis 18,8 Pro-
zent.

7 https://fowid.de/meldung/oesterreich-kirchenstatistik-katholische-kirche-1991-201
8.

Jacqueline Neumann / Carsten Frerk
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Vorstehende Befunde fügen sich in eine Situation der Religionsferne ein,
bei der 2018 in einer von der Stiftung für Zukunftsfragen durchgeführten
Befragung8 zu Werten und Wichtigkeiten nur ein Drittel der Befragten (36
Prozent) äußerte, dass Religion für sie / ihn persönlich wichtig und wert-
voll sei. Damit rangiert die Religion auf dem 15. Platz von 15 vorgegebe-
nen Werten.

Da es sich bei der hier in Rede stehenden Thematik vor allem um die
Entscheidung von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen handelt, ob sie
sich firmen lassen und ihre Kirchenmitgliedschaft bestätigen oder nicht,
zeigt ein Blick auf die Einstellungen von jungen Erwachsenen, ob sich die-
se Thematik verstärken wird.

8 https://fowid.de/meldung/werte-und-wichtigkeiten-deutschland-2018.

Jacqueline Neumann / Carsten Frerk

274

https://fowid.de/meldung/werte-und-wichtigkeiten-deutschland-2018


Das sozialwissenschaftliche Institut der Evangelischen Kirche Deutsch-
lands (EKD) hat in einer Untersuchung 2018 zu „Lebens- und Glaubens-
welten junger Menschen heute“9 die unter 19 bis 27-Jährigen nach der
Selbsteinstufung „religiös“ bzw. „nicht religiös“ gefragt. Ergebnis: 58 Pro-
zent der evangelischen jungen Erwachsenen verstehen sich ebenso wie 51
Prozent der jungen erwachsenen Katholiken als „nicht religiös“.

Dem entspricht eine fowid-Auswertung der Allgemeinen Bevölkerungsum-
frage (ALLBUS) für die Jahre 2002 und 2012 hinsichtlich der Zustimmung
zu der Aussage „Meine Weltanschauung folgt keiner religiösen Lehre“10.
Bei den römischen Katholiken steigt innerhalb dieser zehn Jahre die Zu-
stimmung zu dieser Aussage von 29 auf 35 Prozent. Bei der Gruppe der
jungen Erwachsenen (18-29 Jahre) steigt, unabhängig von der Religionszu-
gehörigkeit, die Zustimmung zu dieser Aussage von 54 auf 63 Prozent.

9 https://fowid.de/meldung/lebens-und-glaubenswelten-junger-erwachsener-deutsch
land.

10 https://fowid.de/meldung/weltanschauung-und-religioese-lehre.
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Relevanz der empirischen fowid-Daten für das Kirchensteuerrecht

Was folgt daraus? Wenn es in früheren Jahrzehnten der Bundesrepublik aus
Sicht des Gesetzgebers vor statistischem Hintergrund zumindest prinzipi-

III.

Jacqueline Neumann / Carsten Frerk
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ell vertretbar erscheinen konnte, von einem automatischen Fortbestand
der Kirchenmitgliedschaft nach der Säuglingstaufe oder der Taufe von
Kleinkindern auszugehen und hinsichtlich des Kircheneintritts formal al-
lein auf die Taufe und hinsichtlich des Austritts allein auf eine förmliche
Austrittserklärung vor einer staatlichen Stelle abzustellen, so geht diese
Sicht des Gesetzgebers heutzutage bei rund der Hälfte aller Fälle im Erzbis-
tum Köln an der Realität vorbei. Denn nur die Hälfte der Personen, die
dem Taufvorgang unterzogen worden sind, verfolgen den Weg der Kir-
chenmitgliedschaft in einem Alter, in dem sie religionsmündig sind, von
sich aus noch weiter. Damit entsprechen die derzeit gültigen Regelungen
zum Kircheneintritt und -austritt und der damit verbundenen staatlichen
Kirchensteuerpflicht nicht mehr der Rechtswirklichkeit. Nun ist es ein
Prinzip des demokratischen Rechtsstaats, bestehende Gesetze im Falle ei-
nes Wandels der Rechtswirklichkeit anzupassen. Sowohl in der rechtswis-
senschaftlichen Literatur als auch in der Rechtsprechung besteht Einigkeit,
dass ein zum Zeitpunkt des Erlasses verfassungsmäßiges Gesetz wegen der
Änderung der tatsächlichen Verhältnisse nachträglich verfassungswidrig
werden kann. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist
der Gesetzgeber überdies verpflichtet, ein Gesetz nach seinem Erlass stän-
dig zu beobachten und es ggf. entsprechend seinen in der Praxis gewonnen
besseren Einsichten nachzubessern oder zu korrigieren.11 Die Notwendig-
keit einer Anpassung des Kirchensteuerrechts an die Rechtswirklichkeit sei
nachfolgend im Einzelnen erläutert.

Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer

Bei der Kirchensteuer handelt es sich um eine Mitgliedsteuer. Die Kirchen-
steuerpflichtigkeit resultiert aus der innerkirchlichen Mitgliedschaft (gülti-
ge Taufe) und den Kirchensteuergesetzen. Da das Besteuerungsrecht den
Kirchen vom Staat verliehen ist (Art. 137 Abs. 6 WRV), handelt es sich
beim Kirchensteuerrecht um eine gemeinsame Angelegenheit von Staat
und Religionsgemeinschaften.12 Mithin ist zwischen der Mitgliedschaft /
Kirchensteuerpflicht nach religionsinternem Recht auf Grund des Selbst-

IV.

11 Zum Vorstehenden BVerfGE 16, 147, 188; 88, 203, 310; 95, 267, 314; Mayer, Die
Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers, 1996; Steinberg Der Staat 1987, 169, zit.
bei Choi, Die Pflicht des Gesetzgebers zur Beseitigung von Gesetzesmängeln,
2002, S. 17, 71, passim.

12 BVerfGE 19, 206, 216 ff.; Droege in Birk/Ehlers, Aktuelle Rechtsfragen der Kir-
chensteuer, 2012, S. 26.
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verwaltungsrechts (Art. 137 Abs. 3 S. 1 WRV) und der Mitgliedschaft / Kir-
chensteuerpflicht aus der Sicht des Staates nach staatlichem Recht zu un-
terscheiden.13

Internes Mitgliedschaftsrecht14

Nach dem katholischen Kirchenrecht gilt neben der Taufe unter anderem
auch die Firmung als konstitutiver Akt der Mitgliedschaft. Die Taufe ist le-
diglich der Beginn der „Initiation“. Das Kirchenrecht im Codex Iuris Cano-
nici 1983 (CIC) 842 § 2 lautet hierzu: „Die Sakramente der Taufe, der Fir-
mung und der heiligsten Eucharistie sind so eng miteinander verbunden,
dass sie zur vollen christlichen Initiation erforderlich sind“. Die Firmung
wird dabei als weiteres unabdingbares „Sakrament der Initiation“ bezeich-
net.  Darunter wird die Zustimmung zu den religiösen Normen und die
Aufnahme in die religiöse Gruppe verstanden. Im Umkehrschluss heißt
das: ohne Firmung keine Zustimmung und Aufnahme in die religiöse
Gruppe der katholischen Kirche.

Auf evangelischer Seite ist die Kirchenzugehörigkeit kirchenrechtlich
nicht ganz so eindeutig ausgeprägt wie bei den Katholiken, da in den evan-
gelischen Denominationen nur die Taufe als Sakrament anerkannt wird
und man dadurch die „unauslöschliche Verbindung zu Gott“ erhält. Aber
bereits die Bezeichnung „confirmare“ macht deutlich, dass die Konfirmati-
on auf eine Bestätigung der Taufe zielt und auch die EKD erkennt an, dass
die Täuflinge erst mit der Konfirmation vollwertige Mitglieder der Kir-
chengemeinde werden: „So wie der Täufling als Säugling in die Gemeinde
aufgenommen wurde, bedeutet die Konfirmation dessen Aufnahme als
mündiges Gemeindemitglied.“15 Mithin lässt sich sagen, dass die Taufe (auf
Veranlassung der Eltern) nur gleichsam die erste Hälfte für eine Kirchen-
mitgliedschaft darstellt und die Konfirmation, der das 14-Jährige, kirchen-
rechtlich erwachsen gewordene Kind, als Jugendlicher selber zustimmt,
die zweite Hälfte ist, die eine Kirchenmitgliedschaft zustande bringt. So-

1.

13 Czermak/Hilgendorf, Religions- und Weltanschauungsrecht, 2. A. 2018, S. 138.
14 Generell zum katholischen und evangelischen Taufverständnis: Backhaus u.a. in:

Kasper, Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 9, 3. A. 2000, Sp. 1282–1295; Will-
Armstrong/Riedel-Spangenberger in v. Campenhausen u.a., Lexikon für Kirchen-
und Staatskirchenrecht, Bd. 3, 2004, S. 656–661; Müller in Gräb/Weyel, Handbuch
Praktische Theologie, 2007, S. 698–710.

15 https://www.evangelisch.de/inhalte/113486/04-04-2013/konfirmation-selber-ja-sag
en-zum-glauben.
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fern man einen solchen Ansatz tatsächlich zugrunde legt und konsequent
bliebe, wäre ohne Konfirmation eine Kirchenmitgliedschaft nach evangeli-
scher Auffassung nicht zustande gekommen.

Einen Kirchenaustritt kennen innerkirchlich weder die katholische16

noch die evangelische17 Kirche.

Staatliches Recht

Kircheneintritt: Aktuelle Rechtslage

Die staatlich geregelte Kirchensteuerpflicht knüpft an die innerkirchlichen
Regelungen zur Kirchenmitgliedschaft an. Die Kirchensteuergesetze der 16
Bundesländer sind – bei manchen Unterschieden im Detail – in grundle-
genden Punkten einheitlich. So gilt grundsätzlich, dass alle Getauften un-
abhängig vom Lebensalter kirchensteuerpflichtig sind (wegen Verweisung
der Gesetze auf das innerkirchliche Mitgliedschaftsrecht), sofern sie nicht
gegenüber dem Staat den „Kirchenaustritt“ erklärt haben (vgl. z. B. § 3
KirchStG NRW). Bei der Taufe vertreten i. d. R. beide sorgeberechtigten
Eltern das Kind kraft ihres Elternrechts (Art. 6 Abs. 2 GG, § 1 S. 1 RelKEr-
zG). Nach derzeitiger landesgesetzlicher Regelung begründet allein die
Taufe die Mitgliedschaft in der vom Staat anerkannten Körperschaft und
somit auch der Kirchensteuergemeinschaft (Art. 137 Abs. 5, 6 WRV).

„Kirchenaustritt“: Aktuelle Rechtslage

Anknüpfend an den Beginn der staatlich geregelten Kirchenmitgliedschaft
und -steuerpflicht mit der Taufe von Säuglingen und Kleinkindern gehen
die bestehenden landesgesetzlichen Regelungen von einem automati-
schen Fortbestand auf Lebenszeit aus. Der Austritt aus einer Kirche oder
aus einer sonstigen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft öffentli-
chen Rechts mit Wirkung für den staatlichen Bereich ist nach den Kir-

2.

a)

b)

16 Vgl. CIC 205. Dass die Aussage, die katholische Kirche kenne keinen Austritt, er-
gänzungsbedürftig ist, ist den Autoren bewusst. Aus Platzgründen kann hierauf
jedoch nicht näher eingegangen werden. Czermak spricht insofern von einer ge-
stuften Mitgliedschaft: https://weltanschauungsrecht.de/Kirchenmitgliedschaft.

17 Vgl. § 10 Nr. 3 Kirchenmitgliedschaftsgesetz EKD 1976, der jedoch nur die Been-
digung der rechtlichen Mitgliedschaft nach staatlichem Recht regelt. Eine Beendi-
gung der geistlichen Mitgliedschaft ist nicht möglich.
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chenaustrittsgesetzen der Länder lediglich durch Erklärung bei der zustän-
digen Behörde möglich, i. d. R. dem Amtsgericht oder dem Standesamt, in
dessen Bezirk der Erklärende seinen Wohnsitz hat.

Eine solche Erklärung nennen die Landesgesetze und viele Ämter
fälschlich „Kirchenaustritt“, obwohl es sich nur um eine an den Staat ge-
richtete Abstandserklärung handelt. Der staatlich geregelte Kirchenaustritt
führt keine Wirkungen – insbesondere keine Beendigung der Kirchenmit-
gliedschaft – im innerkirchlichen Bereich herbei, sondern nur im Bereich
des staatlichen Rechts.18 Hauptfolge der staatlichen Abstandserklärung ist
das Erlöschen der Kirchensteuerpflicht.19

Diskrepanz zwischen innerkirchlichem und staatlichem Recht

Man fragt sich, ob die Betrachtung bezüglich des Kircheneintritts eine Dis-
krepanz zwischen innerkirchlichem und staatlichem Recht offenbart.20

Denn hinsichtlich des innerkirchlichen Rechts hatten wir festgestellt: Oh-
ne Firmung wohl keine Zustimmung zu den religiösen Normen und zur
Aufnahme in die religiöse Gemeinschaft der katholischen Kirche. Legte
man einen solchen Ansatz tatsächlich zugrunde und bliebe konsequent,
entfiele im Falle der Nicht-Firmung dann aber auch die lebenslange Kir-
chensteuerpflichtigkeit. Gleiches würde im Falle einer Nichtteilnahme an
der Konfirmation gelten. Dies zu Ende gedacht, entsprächen die staatli-
chen Regelungen zur Begründung und zum Fortbestand der Kirchensteu-

3.

18 BVerfGE 30, 415, 426.
19 Zum Vorstehenden: Renck BayVBl. 2004, 132; Czermak/Hilgendorf, Religions- und

Weltanschauungsrecht, 2. A. 2018, S. 140–143.
20 Czermak/Hilgendorf, Religions- und Weltanschauungsrecht, 2. A. 2018, S. 138 f.

weisen zutreffend darauf hin, dass auch die Annahme einer Kirchenmitglied-
schaft im Sinne des staatlichen Kirchensteuerrechts allein aufgrund des Hinwei-
ses, dass jemand katholisch getauft sei, äußerst problematisch ist. Denn bei der ka-
tholischen Kirche ist der Nachweis einer gültigen Taufe keineswegs eindeutig.
Ihre Inhalte sind in 30 Canones des CIC 1983 geregelt und zu den problemati-
schen Fallkonstellationen existiert eine umfangreiche Spezialliteratur. Bei ange-
nommener Todesgefahr ist es sogar zulässig, dass ein Kind nichtkatholischer El-
tern gegen den Willen beider Elternteile katholisch getauft wird. Eine solche Re-
gelung kann staatlicherseits sicherlich nicht als Anknüpfungspunkt für eine Kir-
chensteuerpflicht anerkannt werden. Zu Recht fordern die Autoren deshalb, dass
der Staat bei der Registrierung der Taufe im Minimum prüfen müsste, ob alle Per-
sonensorgeberechtigten der Taufe zugestimmt haben und versichert wird, dass
keine Zweifel an der Gültigkeit der Taufe bestehen.
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erpflicht nicht nur nicht der Rechtswirklichkeit, sondern auch nicht dem
innerkirchlichen Recht – was den Reformbedarf unterstreicht.

Die Diskrepanz zwischen dem innerkirchlichen und dem staatlichen
Recht hinsichtlich des Kirchenaustritts lässt sich mit der Bindung der Kir-
chen an Art. 4 Abs. 1 und 2 GG erklären. Daraus ergibt sich sowohl das
Recht, sich der Kirchensteuerpflicht durch Austritt zu entziehen, als auch
die Erforderlichkeit, dem Willen des Kirchenmitgliedes bzw. Steuerpflich-
tigen hinreichend Rechnung zu tragen, weshalb die Kirchen in kirchen-
steuerlicher Hinsicht einen Austritt zu akzeptieren haben.21 Die derzeiti-
gen staatlichen Austrittsregelungen tragen jedoch dem Willen und dem
Selbstbestimmungsrecht des Kirchenmitglieds nicht hinreichend Rech-
nung, wenn sie seine Nichtteilnahme an der Firmung oder der Konfirmati-
on ignorieren.

Gesetz zur Religionsmündigkeit und Entscheidungen der Religionsmündigen
beachten

Anders als bei der Taufe von Säuglingen und Kleinkindern kommt es bei
der Firmung / Konfirmation, die meist im Alter zwischen 14 und 16 Jahren
stattfindet, in besonderem Maße auf die Entscheidung der Jugendlichen
selbst an. Auch auf Bundesebene geht der Gesetzgeber von einer Religions-
mündigkeit in diesem Alter aus. Gemäß dem Gesetz über die religiöse Kin-
dererziehung (RelKErzG) kann Jeder mit Vollendung des 14. Lebensjah-
res über die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft selbst entschei-
den (§ 5 S. 1 RelKErzG). Warum aber insofern staatlicherseits einzig die
Abgabe einer förmlichen Austrittserklärung vor dem Amtsgericht oder
dem Standesamt anerkannt wird, erschließt sich nicht.

Es steht die von Weltanschauungsrechtsexperten wie Gerhard Czermak22

geäußerte Vermutung im Raum, dass es der Sinn der landesrechtlichen An-
knüpfung an die Kindertaufe sei, Menschen ohne persönlichen Willen
auch staatlich zum (steuerpflichtigen) Kirchenmitglied zu machen, damit
sie später die so übernommene Tradition leichter beibehalten. Dies ist um-
so eher der Fall, wenn man ihnen auch nach Eintritt der Religionsmündig-
keit keine eigene Entscheidung abverlangt. Es ist allgemein bekannt, dass
die meisten Menschen auch auf anderen Gebieten aktive Entscheidungen
scheuen, wenn es nicht sein muss. Einem solchen naheliegenden gesetzge-

V.

21 Gehm NVwZ 2007, 56, 57; Morlok in Dreier, GG, 3. A. 2018, Art. 137 Rn. 124.
22 https://weltanschauungsrecht.de/Kirchenmitgliedschaft.
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berischen Motiv, so Czermak zutreffend, scheint die Ansicht zugrunde zu
liegen, dass Religion besonders gut integriert. Das ist aber aus vielerlei
Gründen speziell auch in Deutschland nicht der Fall. Ein solches Motiv
wäre überdies auch wegen Verstoßes gegen das Neutralitätsgebot verfas-
sungswidrig.

Bezeichnenderweise ist nach der derzeitigen kirchenfreundlichen Recht-
sprechung die Schwelle für die Bejahung eines Kircheneintritts weitaus
niedriger als die Schwelle für die Annahme eines Kirchenaustritts. Hin-
sichtlich des Kircheneintritts entschied das Bundesverfassungsgericht23:

„Abzustellen ist dafür auf den nach dem objektivierten Empfängerhorizont
erkennbar gewordenen Willen des Betroffenen. Die Eingliederung in eine
Religionsgemeinschaft setzt den wirksam bekundeten positiven Willen des
Betroffenen voraus. Eine Eingliederung ist im staatsrechtlichen Bereich dann
anerkennungsfähig, wenn sie durch eine positive - wenn auch möglicherwei-
se nur konkludente - Erklärung des Betroffenen legitimiert ist […]. Eine da-
rüber hinausgehende förmliche Beitrittserklärung ist nicht erforderlich […].
Das Bundesverfassungsgericht hat in […] verschiedenen Verhaltensweisen
ein Bekenntnis zur betroffenen Religionsgemeinschaft gesehen. Der Wille,
einer Religionsgemeinschaft angehören zu wollen, kann in vielfältiger Weise,
nicht nur gegenüber der Religionsgemeinschaft selbst, zum Ausdruck ge-
bracht werden.“

Auch der Wiedereintritt eines Kirchenmitglieds – sofern keine weiteren in-
nerkirchlichen Voraussetzungen vorgesehen sind – ist durch konkludente
Wiederaufnahme möglich.24 So kann ein solches schlüssiges Verhalten z. B.
in der kirchlichen Trauung oder der Trauung nach jüdischem Ritus gese-
hen werden, der Anmeldung von Kindern in kirchlichen Einrichtungen,
der Angabe der Religionszugehörigkeit in der Steuererklärung oder der wi-
derspruchslosen Zahlung der Kirchensteuer.25

Im Gegensatz dazu gilt für den Kirchenaustritt laut Bundesverfassungs-
gericht26,

23 BVerfG 17.12.2014 – 2 BvR 278/11, NVwZ 2015, 517; vgl. auch BFH 24.5.1999 – I
R 124/97, BFHE 188, 245.

24 VG Hannover 9.3.1998 – 7A 1132/97, KirchE 36, 88; VG Oldenburg 18.2.1986 – 4
A 250/84, NJW 1986, 1303.

25 OVG Lüneburg 26.9.1989 – 13 L 56/89, KirchE 27, 265; VG Hannover 24.9.1975 –
VII A 99/74, DVBl. 1976, 911; FG München 10.12.1996 – 13 K 3508/96, EFG
1997, 1042; FG Hamburg, 13.5.2008 – 3 K 35/08.

26 BVerfG 2.7.2008 – 1 BvR 3006/07, NJW 2008, 2978.
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„[..] dass die Wirksamkeit eines Kirchenaustritts mit Wirkung für das staatli-
che Recht an ein förmliches Verfahren gebunden werden kann […]: Das Ver-
langen nach einer förmlichen Austrittserklärung rechtfertigt sich demnach
durch das Bedürfnis nach eindeutigen und nachprüfbaren Tatbeständen als
Grundlage der Rechts- und Pflichtenstellung des Betroffenen, soweit sie in
den weltlichen Rechtsbereich hineinwirkt.“

Wenn tatsächliche Umstände und konkludente Verhaltensweisen zulasten
eines Betroffenen hinsichtlich der Heranziehung zur Kirchensteuer be-
rücksichtigt werden, müssten tatsächliche Umstände und konkludente Ver-
haltensweisen allerdings auch zugunsten eines Betroffenen berücksichtigt
werden. Anderenfalls läge ein Verstoß gegen das verfassungsrechtlich ver-
bürgte Verbot der Ungleichbehandlung von wesentlich gleichen Sachver-
halten vor. Warum das Bundesverfassungsgericht für den Eintritt kein for-
malisiertes Verfahren fordert, aber für den Austritt ausschließlich ein sol-
ches anerkennt, hat es – soweit ersichtlich – bisher nicht erläutert.

Mit Blick auf die Grundrechte der negativen Weltanschauungsfreiheit
und negativen Vereinigungsfreiheit im weltanschauungsrechtlichen Be-
reich (Art. 4 Abs. 1, 2 GG) sowie auf den objektiven Grundsatz der staatli-
chen Neutralität muss die Regelung des § 5 S. 1 RelKErzG verfassungskon-
form dahingehend verstanden werden, dass der Staat eine Mitgliedschafts-
regelung, welche auch nach der Vollendung des vierzehnten Lebensjahres
ausschließlich auf der Zurechnung einer Entscheidung der Sorgeberechtig-
ten basiert, nicht anerkennen darf. Vielmehr bedarf es nach der Voll-
endung des vierzehnten Lebensjahres und dem Eintritt der Religionsmün-
digkeit einer bewussten Entscheidung des Betroffenen für die Mitglied-
schaft. Der Kernpunkt der Firmung / Konfirmation besteht in dieser be-
wussten Entscheidung für die Kirche, einer Bejahung und Bekräftigung
der Zugehörigkeit. Aus der Entscheidung des Religionsmündigen im Alter
von 14-16 Jahren, nicht an der Firmung / Konfirmation teilzunehmen, ist
die freie Entscheidung gegen die Kirchenmitgliedschaft eindeutig zu er-
kennen.

Es läge daher für den Gesetzgeber nahe, bei vorangegangener Kinder-
taufe die spätere Fortdauer der Zugehörigkeit zur Kirchensteuergemein-
schaft a) von einer entsprechenden positiven schriftlichen Erklärung des
religionsmündigen Minderjährigen oder volljährig Gewordenen abhängig
zu machen27 oder aber b) die negative Entscheidung gegen eine Firmung /
Konfirmation als konkludente Austrittserklärung anzuerkennen. Schließ-

27 Ebenso Czermak https://weltanschauungsrecht.de/Kirchenmitgliedschaft.
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lich lässt die Entscheidung gegen die Firmung / Konfirmation den Rück-
schluss zu, dass der Betreffende seine Zugehörigkeit zu der entsprechenden
Religionsgemeinschaft beenden möchte.

Nur so kann der von fowid empirisch dargestellten Diskrepanz zwi-
schen der Anzahl der Taufen und der Firmungen bzw. Konfirmationen
Rechnung getragen werden. Auf diesem Wege ließe sich eine Anpassung
der bestehenden kirchensteuerrechtlichen Mitgliedschaftsregelungen an
den Wandel der Verhältnisse erzielen.

Der Staat verletzt die Schutzverantwortung für seine Bürger, wenn er
Personen zur Besteuerung heranzieht, die für sich selbst keine Steuer-
pflicht eingegangen sind und die im religionsmündigen Alter eindeutig zu
erkennen geben, an dieser für sie durch ihre Eltern eingegangenen Pflicht
auch nicht festgehalten werden zu wollen.

Aktuelles Beispiel aus der ifw-Prozesshilfe

Anhand eines Falles aus der ifw-Prozesshilfe „Der Fall Frau X gegen die
Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg“28 lässt sich veranschaulichen,
welch absurde juristische Sachverhalte in der heutigen Rechtswirklichkeit
entstehen, wenn die staatliche Kirchensteuerpflichtigkeit allein auf die
Taufe eines Kleinkindes abstellt, von einem automatischen Fortbestand der
Kirchenmitgliedschaft auf Lebenszeit ausgeht und die tatsächlichen Ent-
wicklungen im Leben des Betroffenen, wie z. B. das Desinteresse an oder
die Entscheidung gegen eine Firmung / Konfirmation unberücksichtigt
lässt.

Frau X ist im Jahr 1953 in X geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern
tauften sie kurz nach ihrer Geburt in der Evangelischen Kirchengemeinde
in X. Knapp drei Jahre später, 1956, trat zunächst der Vater und 1958 auch
die Mutter offiziell aus der Kirche aus. Die Eltern der Klägerin sind bereits
verstorben. Ein Austritt der Klägerin, welche zum fraglichen Zeitpunkt im
Kleinkindalter war, ist nicht explizit in den Unterlagen der Kirchenge-
meinde X vermerkt. Von ihrer Geburt im Jahr 1953 bis zum Jahr 2012 –
und damit knapp 60 Jahre lang – hatte die Klägerin in ihrer gesamten Le-
bensführung keinerlei Kenntnis von einer Mitgliedschaft in einer Kirche
und keinerlei Beziehungen zur Kirche. Insbesondere hat sie nicht an den

VI.

28 Aktuelle Entwicklungen in dem Fall werden auf der Webseite des ifw in der Ru-
brik Rechtsfälle dokumentiert: https://weltanschauungsrecht.de/meldung/unterga
ng-kirchensteuerpflichtigkeit-untergang-ddr.
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kirchlichen Riten teilgenommen. Sie hat während ihrer Schulzeit weder
den Religionsunterricht besucht, noch an irgendwelchen (Schul-)Gottes-
diensten teilgenommen und wurde auch nicht konfirmiert. Die Klägerin
hat das Jugendweihe-Gelöbnis abgelegt, standesamtlich geheiratet und
ihre Kinder nicht getauft. Dementsprechend wurde sie auch weder bis
zum Jahr 1990 in der DDR noch danach in der BRD zur Kirchensteuer
herangezogen.

Bis zum Jahr 2011 galt sie als konfessionslos, sowohl auf der staatlichen
Seite beim Einwohnermeldeamt, als auch auf der kirchlichen Seite im Ge-
meindemitgliederverzeichnis. Aus für die Klägerin unerfindlichen Grün-
den übersandte die Kirchensteuerstelle beim Finanzamt X ihr im Jahr 2011
plötzlich einen Fragebogen zur Feststellung der Zugehörigkeit zu einer öf-
fentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft29. Dabei berief sich die Kir-
chensteuerstelle auf die §§ 88, 90 AO und zitierte diese Normen auch.
Nach § 88 Abs. 1 AO ermittelt die „Finanzbehörde“ den Sachverhalt von
Amts wegen. Aufgrund dieser Formulierung und aufgrund der Tatsache,
dass die Kirchensteuerstelle unter derselben Adresse firmiert wie das Fi-
nanzamt, ging die Klägerin davon aus, dass es sich um ein staatliches Aus-
kunftsersuchen, das erzwingbar ist, handele und beantwortete dieses. Sie
gab dabei an, nicht getauft worden zu sein, da sie sich an eine Taufe nicht
erinnern konnte. Außerdem gab sie, wie auf dem Fragebogen vorgesehen,
die Namen ihrer Eltern und ihren Geburtsort an. Daraufhin wandte sich
die Kirchensteuerstelle im Jahr 2012 dann an die Evangelische Kirche in X
und ersuchte um Prüfung der Kirchenmitgliedschaft und ggf. um Übersen-
dung einer Taufbescheinigung. Hierzu wurden der Kirche in X die perso-
nenbezogenen Daten der Klägerin und ihrer Eltern übermittelt. Anschlie-
ßend teilte die Kirchensteuerstelle der Klägerin sodann erstmalig seit dem
Jahr 1953 mit, dass man aufgrund entsprechender Nachforschungen fest-
gestellt habe, dass die Klägerin getauft worden und damit Mitglied der
Evangelischen Kirche sei. Dementsprechend wurde ihr rückwirkend auch
Kirchenlohnsteuer abgezogen, so dass sie sich schließlich gezwungen sah,
im Jahr 2014 (erneut nach dem Austritt ihrer Erziehungsberechtigten in
den 1950er-Jahren) gegen eine Gebühr beim Amtsgericht ihren Austritt
aus der Evangelischen Kirche zu erklären.

Im Jahr 2015 reichte Frau X Klage gegen den Bescheid des Finanzamtes
über evangelische Kirchensteuer beim Verwaltungsgericht ein. Das Verfah-
ren hat sich jüngst zum dritten Mal gejährt, ohne dass ein mündlicher Ver-

29 Ein Muster des Fragebogens ist abrufbar unter https://weltanschauungsrecht.de/si
tes/default/files/download/fragebogen_beispiel_0.pdf.
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handlungstermin angesetzt worden oder eine Entscheidung absehbar ist.30

All dies bestätigt einmal mehr den rechtspolitischen Handlungsbedarf.
Am Rande sei angemerkt, dass in diesem Verfahren noch weitere grund-

legende weltanschauungsrechtliche Fragen thematisiert werden, nament-
lich: a) die Vereinbarkeit des Vorgehens der Kirche mit europäischen und
nationalen Datenschutzregelungen und ein etwaiges Beweisverwertungs-
verbot, b) die Vereinbarkeit der in Berlin gängigen Praxis der Ansiedlung
der Kirchensteuerstellen in den Finanzämtern mit dem verfassungsrechtli-
chen Trennungsgebot, c) die Klassifizierung der Übersendung des Fragebo-
gens in der praktizierten Form als Amtsanmaßung, d) die Frage des Unter-
gangs der von der Kirche behaupteten Kirchensteuerpflichtigkeit mit dem
Untergang der DDR sowie e) die Frage, ob der Körperschaftsstatus der bei-
den Großkirchen nach 1990 neu begründet werden musste.

Vier konkrete Reformoptionen

Das System der staatlichen Kirchensteuerverwaltung ist insgesamt nicht
mit dem Neutralitätsgebot und dem Trennungsgebot des Art. 137 Abs. 1
WRV vereinbar, aber solange es besteht, ist im Minimum das staatliche
Kirchensteuerrecht (Kirchensteuergesetze und Kirchenaustrittsgesetze der
Länder) an die Rechtswirklichkeit anzupassen. Wie kann Abhilfe geschaf-
fen werden? Es lassen sich mindestens die folgenden vier Optionen skizzie-
ren. Alle vier Optionen berücksichtigen dabei die (aus hiesiger Sicht kritik-
würdigen) Vorgaben aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts. Danach rechtfertigt sich das Verlangen nach einer förmlichen Aus-
trittserklärung im Rahmen des im Kirchenaustrittsgesetz normierten Ver-
fahrens durch das verfassungsrechtlich geschützte Bedürfnis nach eindeuti-
gen und nachprüfbaren Tatbeständen als Grundlage der Rechts- und
Pflichtenstellung des Betroffenen, soweit sie in den weltlichen Rechtsbe-
reich hineinwirkt, sowie durch die Möglichkeit geordneter Verwaltung der
Kirchensteuern.31

VII.

30 Stand: März 2019. Eine Verzögerungsrüge nach § 198 Abs. 3 GVG ist bereits erho-
ben worden.

31 Vgl. nur BVerfG 2.7.2008 – 1 BvR 3006/07, Rn. 26, NJW 2008, 2978.
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Kirchensteuerpflicht durch Taufe von Säuglingen und
Kleinkindern als aufschiebend bedingter Vertrag

Wie das Beispiel von Frau X im Einzelfall und die fowid-Analyse bundes-
weit zeigt, ist die Tatsache ernst zu nehmen, dass aus Sicht der Betroffenen
selbst heutzutage keineswegs zwangsläufig eine Kontinuität von der Taufe
zur Firmung oder zur Konfirmation oder zu einer sonstigen Form tatsäch-
licher Kirchenmitgliedschaft mehr besteht. Daher streiten gute Gründe für
eine gesetzliche Nachbesserung, indem die Kirchenmitgliedschaft durch
den Kleinkindertaufvorgang im staatlichen Recht als ein bedingtes Rechts-
geschäft erfasst wird.

Als Bedingung bezeichnet man im Zivilrecht eine durch Parteiwille in
ein Geschäft eingefügte Bestimmung, welche die Rechtswirkungen des Ge-
schäfts (hier: Kirchenmitgliedschaft durch Kleinkindertaufvorgang) von
einem ungewissen zukünftigen Ereignis (hier: Firmung / Konfirmation)
abhängig macht.

Die Möglichkeit, Rechtsgeschäften Bedingungen beizufügen, eröffnet
den Gestaltungsspielraum, zukünftige Veränderungen in das Regelungsge-
füge des Rechtsgeschäfts einzubeziehen und flexibel darauf zu reagieren.
Bei der aufschiebenden Bedingung wird die Rechtsfolge eines Rechtsge-
schäfts bis zum Eintritt eines bestimmten Ereignisses aufgeschoben.32

Ein allgemein bekanntes Beispiel ist der Eigentumsvorbehalt, der oft-
mals in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) enthalten ist.
Die Übereignung der Kaufsache wird dabei durch die Kaufpreiszahlung
aufschiebend bedingt. Erst wenn der Käufer den Kaufpreis vollständig an
den Verkäufer bezahlt hat, wird er Eigentümer des Kaufgegenstandes. Bis
zu diesem Zeitpunkt behält der Verkäufer das Eigentum. Durch diese auf-
schiebende Bedingung entsteht ein Anwartschaftsrecht des Käufers an der
Kaufsache. Im Falle des Kleinkindertaufvorgangs bestünde somit ein An-
wartschaftsrecht der Kirche an der lebenslangen Kirchensteuerpflichtigkeit
des Getauften – sofern mit der Firmung / Konfirmation das „Geschäft“ zu-
stande kommt. Dieser Vorbehalt entspräche auch den kircheneigenen
„AGBs“, dem oben zitierten Codex Iuris Canonici (CIC) 842 § 2, mit dem
Dreiklang von Taufe / Erstkommunion / Firmung.

Folglich kann bezogen auf die Kirchenmitgliedschaft argumentiert wer-
den, dass die Wirksamkeit des durch den Taufvertrag begründeten Kir-
cheneintritts und die daraus resultierende Kirchensteuerpflichtigkeit unter

Option 1:

32 Zum Vorstehenden: Armgardt in Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-
BGB, 8. A. 2017, § 158 Rn. 1, 2.
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der aufschiebenden Bedingung stehen, dass der religionsmündige Jugend-
liche mit der Teilnahme an der Firmung / Konfirmation seinen Glauben
und seine Zugehörigkeit zur religiösen Gemeinschaft der Kirche bekräf-
tigt. Gelingt diese von den Eltern und den Verantwortlichen der Kirche
mit der Taufe bezweckte Erziehung im und zum christlichen Glauben
nicht, ist der Vertrag unwirksam.

Die Frage eines (förmlichen) Kirchenaustritts wäre dann insgesamt ob-
solet. Bei ausgebliebener Firmung / Konfirmation wären als verfahrens-
rechtliche Folge die Kirchenmitgliedschaft und die personenbezogenen
Daten von der Kirche zu löschen. In Beachtung und Gewährleistung der
Weltanschauungsfreiheit, als positive wie als negative Weltanschauungsfrei-
heit seiner Bürger, wäre demnach der Staat gehalten, diese Rechtssicher-
heit und den Schutz vor Vereinnahmung für seine Bürger zu gewährleis-
ten.

Genehmigung der Kirchensteuerpflicht durch Taufe von
Säuglingen und Kleinkindern im Alter der
Religionsmündigkeit

Die Klassifizierung des Kleinkindertaufvorgangs und des damit einherge-
henden Kircheneintritts mit der Folge der Kirchensteuerpflichtigkeit als
genehmigungspflichtigen Vertrag ist angesichts der aufgezeigten Rechts-
wirklichkeit naheliegend. Ebenso wie beispielsweise der Erbe vor dem Ein-
tritt des Erbfalles als Nichtberechtigter verfügt, verfügen die Eltern bei der
Taufe als Nichtberechtigte über die Glaubenszugehörigkeit ihres zu diesem
Zeitpunkt noch nicht religionsmündigen Kindes. Diese Verfügung ist
schwebend unwirksam. Sobald das Kind religionsmündig ist, kann es die
Verfügung jedoch genehmigen, oder auch nicht genehmigen. Eine konklu-
dente Nichtgenehmigung wäre beispielsweise in der Nichtteilnahme des
Betroffenen an der Firmung / Konfirmation zu sehen.

Formlose und gebührenfreie Kündigungsmöglichkeit der
Kirchenmitgliedschaft

Unzureichend gewürdigt wird bei der Bewertung der Kirchensteuerpflicht
auch die Anerkennung eines Kündigungsrechts wegen Wegfalls der Ge-
schäftsgrundlage nach § 313 Abs. 3 S. 1, 2 BGB. Eine solche Kündigung ist
im Falle einer schwerwiegenden Veränderung der Umstände nach Vertrags-

Option 2:

Option 3:
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schluss möglich. Die schwerwiegende Veränderung muss dabei von solcher
Art sein, dass die Parteien den Vertrag nicht geschlossen hätten, wenn sie
diese vorausgesehen hätten.33 Die Norm bezweckt einen Schutz vor nach-
träglichen bzw. erst nachträglich hervortretenden Beeinträchtigungen
einer Vertragspartei.34 Vorliegend wäre der benachteiligte Vertragspartner
der kirchensteuerpflichtige, im Kleinkindalter getaufte Religionsmündige,
welcher sich von der Kirche und dem Glauben – entgegen der Erwartun-
gen der Vertragsparteien bei der Vornahme der Taufe – durch seine Nicht-
teilnahme an der Firmung / Konfirmation abwendet. Ein Festhalten an der
Kirchenzugehörigkeit ist dem Betroffenen in diesem Fall mit Blick auf
Art. 4 Abs. 1, 2 GG nicht zumutbar. Die Kündigungsoption wäre für den
Betroffenen auch vorteilhafter als die derzeit einzig und allein bestehende
„Austrittsmöglichkeit“ nach den Kirchenaustrittsgesetzen. Im Gegensatz
zu den derzeit in den Kirchenaustrittsgesetzen vorgesehenen Förmlichkei-
ten beim „Austritt“ (Erklärung bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk der
Erklärende seinen Wohnsitz hat; schriftlich als Einzelerklärung in öffent-
lich beglaubigter Form oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten, vgl. z. B. §§ 1, 3 Abs. 5 KiAustrG NRW), wäre eine Kündigung
formlos möglich. Die Kündigung könnte letztlich sogar auch konkludent
durch Nichtteilnahme des Betroffenen an der Firmung / Konfirmation er-
folgen. Darüber hinaus wäre eine Kündigung im Gegensatz zu einem
„Austritt“ insbesondere auch gebührenfrei möglich. Auch der durch die
Taufe nach staatlichem Recht begründete Kircheneintritt erfolgt schließ-
lich gebührenfrei.

Der Gesetzgeber arbeitet in anderen Bereichen (z. B. bei Verbraucher-
verträgen, die im Internet abgeschlossen werden) durchaus aktiv daran, per
Gesetz zu verhindern, dass Firmen ihren Kunden bei der Vertragskündi-
gung höhere Hürden auferlegen als bei Vertragsabschluss (vgl. Gesetzesän-
derung vom Oktober 2016 zur Einführung der Möglichkeit einer Kündi-
gung von online abgeschlossenen Verträgen per E-Mail durch Anpassung
des § 309 Nr. 13 BGB). Wenn der Gesetzgeber – aus gutem Grund – beim
Verbraucherschutzrecht darauf achtet, dass sich Kunden unter anderem ge-
nau so leicht von einem Vertrag wieder lösen können, wie sie ihn geschlos-
sen haben, sollte der Staat im Bereich des Weltanschauungsrechts nicht
hinter seinen eigenen hier aufgestellten Prinzipien hinterherhinken. Im

33 Pfeiffer in Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-BGB, 8. A. 2017, § 313
Rn. 32.

34 Pfeiffer in Herberger/Martinek/Rüßmann u.a., jurisPK-BGB, 8. A. 2017, § 313
Rn. 19.
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Gegenteil: Die Prinzipien des Verbraucherschutzes müssten bei dem Ein-
tritt und Austritt in eine Kirche mit lebenslanger Steuerpflicht sogar noch
stärker als bei einem Vertrag mit einem Handyanbieter oder Fitnessstudio
beachtet werden. Denn selbst bei einem im Internet geschlossenen Kauf-
vertrag ist eine viel deutlichere Willensbekundung hinsichtlich der Zah-
lungsbereitschaft für das Produkt nachweisbar als sie bei der Taufe eines
unmündigen Säuglings oder Kleinkindes gegeben ist. Zudem stehen bei
der Kirchensteuerpflicht ungleich höhere Summen in Rede als bei einem
Handy- oder Fitnessstudiovertrag.

Kirchensteuerpflicht nur für Religionsmündige

Gerhard Czermak35 hat bereits an anderer Stelle zur Kirchenmitgliedschaft
ausgeführt, dass die Bundesländer den Beginn der Kirchensteuerpflicht aus
grundrechtlicher Sicht klarer regeln könnten. Wenn die Bundesländer den
Beginn der Kirchensteuerpflicht nicht nur an eine Taufe und eine freiwilli-
ge persönliche bzw. elterliche Erklärung knüpfen, sondern auch an die
Vollendung des 14. Lebensjahres. Dies gilt umso mehr vor dem Hinter-
grund, dass nahezu 100 Prozent der Kirchensteuer als Kirchenlohn- und
Kircheneinkommensteuer erhoben werden (vgl. zu möglichen Kirchen-
steuerarten z. B. § 4 Abs. 1 KirchStG NRW). Denn mit Blick auf das zulässi-
ge Arbeitsalter und die zulässigen Arbeitszeiten für Kinder und Jugendli-
che hat die Kirchensteuerpflichtigkeit in etwa erst Relevanz ab dem voll-
endeten 14. Lebensjahr, was der Altersstufe von Jugendlichen für die Fir-
mung / Konfirmation entspricht. Die Rechtslage wäre nach Czermak damit
eindeutig geklärt. Doch nicht nur das. Sie entspräche darüber hinaus auch
der von fowid nachgewiesenen Rechtswirklichkeit in der Bundesrepublik
Deutschland, welche heute nicht mehr dieselbe ist wie in der Adenauer-
zeit.

Option 4:

35 Czermak KJ 2006, 425.

Jacqueline Neumann / Carsten Frerk

290


	Vorwort
	I. Grundfragen
	Was ist „Weltanschauungsrecht“?|Jacqueline Neumann / Michael Schmidt-Salomon
	I. Definition
	II. Überblick und Abgrenzung
	III. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Weltanschauungsfreiheit
	IV. Weltanschauungsrecht im engeren Sinne
	V. Weltanschauungsrecht im weiteren Sinne
	VI. Fazit

	Das System des Weltanschauungsrechts im Grundgesetz|Gerhard Czermak
	I. Vorbemerkungen
	II. Grundlagen: Freiheit, Gleichheit, Trennung
	1. Art. 4 und Art. 140 GG als Grundpfeiler des Religionsverfassungsrechts
	2. Gleichberechtigung von Religion und Weltanschauung
	3. Neutralitätsgebot
	4. Trennung von Staat und Religion

	III. Der Religionskompromiss der WRV und des Grundgesetzes: grundsätzliche Trennung bei Anerkennung kooperativer Elemente
	1. Trennende Aspekte
	2. Verbindende Aspekte
	3. Möglichkeit vertraglicher Kooperation
	4. Zwischenergebnis

	IV. Zur Frage einer religiösen Grundorientierung des Grundgesetzes und der Landesverfassungen
	1. Allgemeines zum Thema
	2. „Gott“ im Grundgesetz
	3. Religiös grundierte Rechts- und Staatsphilosophie?
	4. Religiöse Aspekte deutscher Landesverfassungen

	V. Zusammenfassende Beschreibung des religionsrechtlichen Systems des Grundgesetzes
	VI. Missachtung des Grundgesetzes

	Der blinde Fleck des deutschen Rechtssystems – Über die Missachtung des Gebots der weltanschaulichen Neutralität|Michael Schmidt-Salomon
	Teil 1: Von der Wiege bis zur Bahre (und darüber hinaus) – Lebenspraktische Folgen der Missachtung des Neutralitätsgebotes
	1. Vor der Geburt
	2. Nach der Geburt
	3. In der Schule
	4. Im Berufsleben
	5. Im Sterben
	6. Nach dem Tod

	Teil 2: Möglichkeiten der Rechtsreform – Vom weltanschaulich neutralen Staat und dem falsch verstandenen „Gewissen“ der Parlamentarier
	1. Die rechtswissenschaftliche Analyse des „blinden Flecks“
	2. Die Verbesserung der Rechtsprechung
	3. Eine Rechtspolitik auf dem Boden der Verfassung


	Grundfragen des sogenannten Selbstbestimmungsrechts der Religionsgemeinschaften. Eine kritische Skizze |Gerhard Czermak
	I. Einführung
	II. Allgemeine Bedeutung und verfassungssystematische Einordnung
	1. Selbstverwaltungsrecht als Bestandteil eines Trennungsregimes
	2. Das Selbstverwaltungsrecht als Freiheitsrecht

	III. Einzelfragen
	1. Schranken des Selbstverwaltungsrechts
	2. Grundrechtsbindung
	3. Rechtsschutzfragen
	4. Ämterhoheit

	IV. Spezielle Problembereiche
	1. Träger des Selbstverwaltungsrechts und extensive Religionsausübung
	2. Das Selbstverwaltungsrecht der kirchlichen Einrichtungen und seine Schranken


	Was ist eine Weltanschauungsgemeinschaft? Zum Fall der Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters|Winfried Rath
	A. Einleitung
	B. Weltanschauungsgemeinschaft und diskriminierende Verfassungswirklichkeit
	C. Was ist eine Weltanschauungsgemeinschaft?
	I. Der Weltanschauungsbegriff im deutschen Verfassungsrecht
	II. Der Weltanschauungsbegriff in der EMRK

	D. Auswirkungen auf die Kirche des Fliegenden Spaghettimonsters
	E. Ausblick

	Verbieten das Grundgesetz und die Ideale der Humanität jeden Eingriff in die Menschenwürde?|Rolf Dietrich Herzberg
	I. Einführung
	II. Das Urteil
	1. Bestätigung der Fixierungspraxis
	2. Die unproblematische Freiheitsentziehung
	3. Seelisches Leiden als "Folter"?
	4. Die ignorierte Folterdefinition
	5. Der Rechtfertigungsausschluss im Text der Konventionen
	6. Verleugnung der Menschenwürdeverletzung

	III. Humanismus versus Abwägung
	IV. Irreführungen und Richtigstellungen
	1. Erlaubte Leidzufügung
	2. Keine "Folter"?

	V. Der Problemfall
	1. Notwehreinschränkung zulasten des Staates?
	2. Korrektur und Standpunktwechsel
	3. Vermeidung von Wertungswidersprüchen

	VI. Resümee
	VII. Gerechtfertigte Menschenwürdeverletzung?
	1. Die Alternative der Tatbestandsverneinung
	2. Menschenwürde und Selbstbestimmung
	3. Verletzung eines Persönlichkeitsrechts als Kriterium der Würdeverletzung



	II. Untersuchungen zu aktuellen Problemen
	Selbstbestimmt von der Geburt bis in den Tod – Von der pränatalen Diagnostik bis zur Sterbehilfe |Ludwig A. Minelli
	A. Einleitung
	B. Die Umsetzung dieser Ideen in der EMRK
	C. Einige Problemfelder
	I. Schwangerschaftsabbruch
	II. Reproduktionsmedizin
	1. Vermeidung der Weitergabe von Erbkrankheiten
	2. Geburten erfolgen zunehmend in mittleren Lebensphasen
	3. Kinderwunsch bei Scheitern natürlicher Fortpflanzung
	4. Umgang mit menschlichem Material
	a) Die humanistisch-liberale Ethik
	b) Religiös gebundene Ethiken


	D. Vom weltanschaulich neutralen Staat zu beachtendes Verhalten
	I. Gefährdung dieser Neutralität durch Ethikkommissionen

	II. Worauf nationale Unterschiede zurückzuführen sind
	1. Welche Wanderbewegungen sind so entstanden?
	a) „Abtreibungs-Tourismus“
	b) „Suizidhilfe-Tourismus“
	E. Gegenreformatorische Bewegungen deutschen Ursprungs



	I. In der Schweiz
	1. Ein deutscher katholischer Moraltheologe an der Universität Freiburg i. Ue.
	2. Ein deutscher evangelischer Moraltheologe am ITE
	3. Eine deutsche Rechtsprofessorin an der Universität Zürich
	4. Ein deutscher katholischer Theologe als Vasall des Vatikans
	5. Eine deutsche evangelische Theologin in der NZZ und an der Universität Zürich

	II. In Deutschland
	F. Notwendigkeit der Bekämpfung dieser Tendenzen

	I. Gegenwärtige Situation in Deutschland
	II. Methode des Freiheitskampfes: Rechte gerichtlich durchsetzen
	1. Weltweit erste gerichtliche Anerkennung des Rechts auf den eigenen Tod
	2. Der Versuch der Beschränkung dieses Rechts
	3. Eine erste Regung von Vernunft eines deutschen Höchstgerichts
	a) Kirchlicher Einfluss verhindert Umsetzung des Urteils
	b) Verletzung des Diskriminierungsverbots

	4. Keine leicht zu gehenden Rechtswege
	5. Ähnliche Probleme bei anderen Rechtsfragen um das Leben
	a) Künstliche Befruchtung
	b) Abbruch der Schwangerschaft wegen genetischer Anomalie
	c) Abbruch der Schwangerschaft wegen Gefährdung der Schwangeren
	d) Eingriff in die Freiheit zur Hausgeburt
	e) Vermeidung erbkranken Nachwuchses durch PID
	G. Schlussbetrachtung




	Rechtstheoretische und -⁠⁠methodologische Aspekte der Diskussion zum Natriumpentobarbital-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts|Ulfrid Neumann 
	I. Resonanz in Politik, Journalismus und Rechtswissenschaft
	II. Verfassungskonforme Interpretation des § 5 Abs. 1 Nr. 6 BtMG
	1. Voraussetzungen
	a) Grenze des Wortlauts
	b) Grenze des „klar erkennbaren Willens des Gesetzgebers“
	c) Funktion des Merkmals der „medizinischen Versorgung der Bevölkerung“ in der Systematik des Gesetzes


	III. Kollektivistische vs. individualistische Deutung der Menschenwürde
	1. Individualistische Deutung der Menschenwürde
	2. „Kontextabhängigkeit“ der Menschenwürde?
	3. „Ambivalenz“ der Würdegarantie?
	4. Suizidhilfe als Gefährdung der „Identität“ der Gesellschaft?
	5. Individuelle Selbstbestimmung als Gefährdung der „demokratischen Selbstbestimmung“ der Gesellschaft?
	6. Gefährdung der „objektiven Werteordnung“?
	7. Dammbruchargument
	8. „Würde gegen Würde“ – Ausbau eines vertrauten Argumentationsmusters

	IV. Das Argument der „höchstpersönlichen Natur“ von Suizidwünschen
	V. Fazit

	Stellungnahme für die öffentliche Anhörung im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestages am 20.2.2019 zu dem Antrag der FDP-Fraktion „Rechtssicherheit für schwer und unheilbar Erkrankte in einer extremen Notlage schaffen“|Reinhard Merkel
	I. Zu dem vorliegenden Antrag
	II. Zu den Einwänden gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG)
	III. Zur Ethik der Suizidprävention
	IV. Zur möglichen Kollision des Urteils mit § 217 StGB
	V. Empfehlung für den Gesetzgeber

	Kopftuchverbote für Schülerinnen – zulässig und geboten |Rolf Schwanitz
	I. Problemstellung
	II. Bundesgesetzliche Regelung von 2017 zur Gesichtsverhüllung
	III. Zum Kopftuch-Urteil des BVerfG von 2015
	IV. Zur Möglichkeit eines Kopftuchverbots gegenüber Schülerinnen

	Gegen Kopftuchverbote für Schülerinnen |Michael Hassemer
	A. Semantik
	B. Religion
	C. Neutralität
	D. Geschlecht
	E. Liberalität

	Das Dilemma des konfessionellen Religionsunterrichts. Revisionsbedarf zugunsten des Faches Ethik|Hartmut Kreß
	1. Problemexposition
	2. Verwerfungen schon im 19. Jahrhundert
	3. Argumentative Unsicherheiten im Vorlauf zur Weimarer Lösung – am Beispiel von Ernst Troeltsch
	4. Neue Verwicklungen heute
	5. Substanzieller Reformbedarf heute. Ethik als Pflichtfach

	Kirchensteuer und Historische Staatsleistungen im Konflikt mit dem Grundgesetz |Johann-Albrecht Haupt
	I. Einführung 
	II. Das Verhältnis des Staates zu den Religionsgemeinschaften 
	III. Die Abweichung der Staatspraxis von den grundgesetzlichen Vorgaben 
	1. Staatlicher Kirchensteuereinzug – Verstoß gegen Art. 137 Abs. 6 und 136 Abs. 3 WRV i. V. m. Art. 140 GG
	2. Staatsleistungen – Verstoß gegen 138 Abs. 1 WRV i. V. m. Art. 140 GG

	IV. Résumé

	Staatliches Kirchensteuerrecht an die Rechtswirklichkeit anpassen|Jacqueline Neumann / Carsten Frerk
	I. Einleitung
	II. Grundlegender Wandel der Rechtswirklichkeit
	III. Relevanz der empirischen fowid-Daten für das Kirchensteuerrecht
	IV. Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer
	1. Internes Mitgliedschaftsrecht
	2. Staatliches Recht
	a) Kircheneintritt: Aktuelle Rechtslage
	b) „Kirchenaustritt“: Aktuelle Rechtslage

	3. Diskrepanz zwischen innerkirchlichem und staatlichem Recht

	V. Gesetz zur Religionsmündigkeit und Entscheidungen der Religionsmündigen beachten
	VI. Aktuelles Beispiel aus der ifw-Prozesshilfe
	VII. Vier konkrete Reformoptionen
	Option 1: Kirchensteuerpflicht durch Taufe von Säuglingen und Kleinkindern als aufschiebend bedingter Vertrag
	Option 2: Genehmigung der Kirchensteuerpflicht durch Taufe von Säuglingen und Kleinkindern im Alter der Religionsmündigkeit
	Option 3: Formlose und gebührenfreie Kündigungsmöglichkeit der Kirchenmitgliedschaft
	Option 4: Kirchensteuerpflicht nur für Religionsmündige


	Das besondere Kirchgeld oder die Wiederbelebung der Haushaltsbesteuerung|Volker Korndörfer / Jacqueline Neumann
	I. Einführung
	II. Aktuelle Entwicklungen
	III. Die Rechtsfigur des besonderen Kirchgeldes
	1. Verfassungsrechtliche Grundlagen
	2. Kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe
	3. Nicht vergleichbare Sachverhalte

	IV. Systematik der Rechtsgrundlagen
	1. Landesrechtliche Grundlagen
	2. Kirchliche Grundlagen
	3. Eingriffsnormen beim besonderen Kirchgeld
	a) Heranziehung zur Steuer – Vergleichsberechnung
	b) Bemessung der Steuer – Hilfsmaßstab gemeinsam zu versteuerndes Einkommen

	4. Materielle Wirkung der Eingriffsnormen
	5. Fazit zu den Rechtsgrundlagen

	V. Rechtsprechung zum besonderen Kirchgeld
	1. Argumentationsmuster
	2. BVerfG
	3. BFH
	4. EGMR
	5. Erstinstanzliche Rechtsprechung

	VI. Weitere Entwicklung des besonderen Kirchgeldes

	Über die lange Geschichte der Grundrechtsverletzungen durch das kirchliche Arbeitsrecht – Ein Plädoyer für rechtspolitische Reformen |Ingrid Matthäus-Maier
	A. Einleitung
	B. Einzelfälle von Grundrechtsverletzungen
	I. Fall „Schüth“ Essen
	II. Fall „Chefarzt“ Düsseldorf
	III. Fall „Kindergärtnerin“ Königswinter
	IV. Fall „Verweigerung gynäkologischer Untersuchung in katholischen Krankenhäusern“ in Köln
	V. Fall „Egenberger“ Berlin
	VI. Fall „lesbische Mutter“ in Neu-Ulm

	C. Innerkirchliche Regelungen
	D. Sogenanntes „Selbstbestimmungsrecht“ der Kirchen
	E. Betriebsverfassungsgesetz, Streikrecht
	F. Caritaslegende
	G. Ausblick

	EuGH sorgt für Zeitenwende im kirchlichen Arbeitsrecht|Till Müller-Heidelberg
	A. Überblick
	B. Paukenschläge aus Luxemburg
	I. Kirchliche Einstellungspolitik
	II. Bindung der Kirchen an das Datenschutzrecht
	III. Kirchliche Kündigungspolitik

	C. Konsequenzen des Bundesarbeitsgerichts
	D. Würdigung

	Stellungnahme für die öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages am 18.2.2019 zu dem Thema „Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch“ |Reinhard Merkel
	I. 
	II. 
	III. 
	IV. Empfehlung

	Stellungnahme zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) für ein Gesetz zur Verbesserung der Information über einen Schwangerschaftsabbruch vom 28.1.2019|Jacqueline Neumann / Michael Schmidt-Salomon
	I. Zusammenfassung
	II. Im Einzelnen
	1. Die vom BMJV benannten Ziele werden nicht erreicht
	2. Kernproblem: Unterversorgung mit der medizinischen Dienstleistung
	3. Verfassungswidrige Vorfeldkriminalisierung
	4. Verstoß gegen das Gebot der weltanschaulichen Neutralität des Staates
	5. Recht der Ordnungswidrigkeiten

	III. Grundlegende Reform der Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch

	Kinderbeschneidung und politische Verantwortung|Ralf Eschelbach / Matthias Franz / Jörg Scheinfeld
	I. Einleitung
	II. Die Sicht der Betroffenen
	III. Rechte des Kindes versus Rechte der Eltern
	IV. Das Erlaubnisgesetz und seine Entstehung
	V. Die Handlungspflicht der Parlamentarier

	Anfangsverdacht bei Anzeige gegen Unbekannt – Überlegungen anlässlich der Studie zum klerikalen Kindesmissbrauch|Jörg Scheinfeld / Sarah Willenbacher
	A. Einleitung
	B. Voraussetzungen, Definition und Grenzen des Anfangsverdachts
	I. Zureichende tatsächliche Anhaltspunkte
	II. Vorliegen einer verfolgbaren Straftat
	1. Tatbezogenheit des Tatverdachts
	2. Konkretisierung auf bestimmten Tatcharakter nicht erforderlich
	3. Fehlende Konkretisierung des Tatopfers unschädlich
	4. Offenkundige Strafverfolgungshindernisse als Ausschlussgrund
	5. Kenntnis von Tatort und Tatzeit nicht erforderlich
	6. Wahrscheinliches Vorliegen eines verfolgbaren Delikts genügt


	C. Einordnung der Missbrauchsstudie
	D. Speziell: Generalstaatsanwaltschaft Koblenz
	E. Fazit


	Verzeichnis der Autorinnen und Autoren
	Seiten aus BUC_Neumann_5907-1
	9783848759071_lese01
	Seiten aus BUT_Neumann_5907-1
	9783848759071_lese01


